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Einleitung

Die Internationalen Gesundheitsvor-
schriften (2005) (IGV) haben durch das 
„Gesetz zu den Internationalen Gesund-
heitsvorschriften (2005) (IGV) vom 23. Mai 
2005“ vom 20. Juli 2007 (BGBl. II, S. 930) 
in Deutschland die Geltung eines Bundes-
gesetzes erlangt [1].

Artikel 20 Absatz 1 der IGV verpflich-
tet Deutschland als IGV-Vertragsstaat u. a. 
Flughäfen zu benennen, welche die in An-
lage 1 der IGV vorgesehenen Kernkapazi-
täten zu schaffen und vorzuhalten haben. 
Artikel 19 Satz 1 Buchstabe a der IGV ver-
pflichtet die Vertragsstaaten, dafür Sorge 
zu tragen, dass die in Anlage 1 der IGV 
für benannte Flughäfen beschriebenen 
Kernkapazitäten binnen fünf Jahren nach 
Inkrafttreten der IGV geschaffen werden. 
Die genannten Kernkapazitäten sollen die 
Vertragsstaaten gemäß Artikel 13 Absatz 1 
Satz 1 IGV in die Lage versetzen, umge-
hend und wirksam auf Gefahren für die 
öffentliche Gesundheit und gesundheit-
liche Notlagen von internationaler Trag-
weite (GNIT) zu reagieren.

Das „Gesetz zur Durchführung der 
Internationalen Gesundheitsvorschriften 
(2005)“ (IGV-DG) enthält dazu nähere 
Umsetzungsvorschriften [2]. In Deutsch-
land müssen an den Flughäfen Berlin 

Brandenburg, Düsseldorf, Frankfurt am 
Main, Hamburg und München seit dem 
15. Juni 2012 die in Anlage 1 Teil B IGV 
aufgeführten Kapazitäten zum Schutz 
der öffentlichen Gesundheit vorhanden 
sein (§ 8 Absatz  1 IGV-DG). Darüber 
hinaus können die zuständigen obers-
ten Landesgesundheitsbehörden weite-
re Flughäfen bestimmen (§ 8 Absatz  2 
IGV-DG).

Die zuständige oberste Landesgesund-
heitsbehörde bestimmt unter Berücksich-
tigung des regelmäßigen Passagier- und 
Frachtaufkommens im Einzelnen Art und 
Umfang der Kapazitäten nach Anlage 1 
Teil B IGV, die an dem jeweiligen Flug-
hafen vorhanden sein müssen. Es müssen 
mindestens die Anforderungen der Anla-
ge 1 Teil B IGV erfüllt sein (§ 8 Absatz 4 
IGV-DG).

Da Anlage 1 Teil B der IGV lediglich 
in allgemeiner Weise beschreibt, wel-
che Kernkapazitäten an den Flughäfen 
vorhanden sein müssen, hat das Robert 
Koch-Institut gemäß § 8 Absatz  3 IGV-
DG die Aufgabe, für den Bereich der über-
tragbaren Krankheiten eine Empfehlung 
zu den Kapazitäten gemäß Anlage 1 Teil B 
IGV abzugeben. Die vorliegende Empfeh-
lung des Robert Koch-Institutes ist an die 
obersten Landesgesundheitsbehörden ge-
richtet. Sie hat als Empfehlung einen nicht 

verbindlichen Charakter. Sie dient dazu, 
die Kernkapazitäten systematisch darzu-
stellen und die obersten Landesgesund-
heitsbehörden bei ihrer Entscheidung 
gemäß § 8 Absatz 4 IGV-DG zu unterstüt-
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zen. Die zuständigen obersten Landesge-
sundheitsbehörden wurden zu der Emp-
fehlung angehört.

Soweit diese Empfehlung keine ande-
ren Angaben enthält, wird für die quan-
titative Bemessung der Kernkapazitäten 
im Folgenden davon ausgegangen, dass 
die Passagieranzahl des größten plan-
mäßig am benannten Flughafen landen-
den Luftfahrzeuges gehandhabt werden 
kann.

Der Anwendungsbereich der IGV 
erstreckt sich auf Krankheiten „unge-
achtet des Ursprungs oder der Quelle“. 
Dementsprechend beziehen sich die er-
forderlichen Kernkapazitäten außer auf 
Gesundheitsgefahren aufgrund von über-
tragbaren Krankheiten auch auf für einen 
Flughafen relevante Gesundheitsgefahren 
aufgrund von biologischen, chemischen 
und radionuklearen Agenzien. Die vor-
liegende Empfehlung bezieht sich gemäß 
§ 8 Absatz 3 IGV-DG nur auf den Bereich 
der übertragbaren Krankheiten.

Die Verwendung von Begriffen ent-
spricht den Definitionen des IGV-DG und 
der IGV sowie des Infektionsschutzgeset-
zes (IfSG).

Vorbemerkung

Die Gliederung der Anlage 1 Teil B der 
IGV unterscheidet zwischen folgenden 
Kernkapazitäten, um gemäß Artikel  13 
der IGV umgehend und wirksam auf Ge-
fahren für die öffentliche Gesundheit und 
gesundheitliche Notlagen von internatio-
naler Tragweite zu reagieren:
 5 Kernkapazitäten, die jederzeit gefor-
dert werden (Anlage 1 Teil B Absatz 1 
der IGV; hierzu nachfolgend unter 
1); und
 5 Kernkapazitäten, die zusätzlich für die 
Reaktion auf Ereignisse gefordert wer-
den, die eine gesundheitliche Notlage 
von internationaler Tragweite darstel-
len können (Anlage 1 Teil B Absatz 2 
der IGV; hierzu nachfolgend unter 2).

Diese Anforderungen werden nachfol-
gend systematisch konkretisiert.
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1 Jederzeit geforderte 
Kernkapazitäten

Die Kapazitäten, die „jederzeit“ gefordert 
sind, sind in Anlage 1 Teil B Absatz 1 der 
IGV genannt. Es handelt sich hierbei um 
Kernkapazitäten, die im Routinebetrieb 
vorhanden sein sollten.

1.1 Kommunikation

Empfehlung:
Administrative Vorkehrungen und Ver-
einbarungen liegen vor, für
 5 ein definiertes, dokumentiertes und 
bei allen Beteiligten bekanntes und 
trainiertes Verfahren der Kommuni-
kation unter allen einsatzbeteiligten 
Stellen am Flughafen, der Deutschen 
Flugsicherung (DFS), den Flugbesat-
zungen, den Fluggesellschaften und 
weiteren für die Notfallplanung rele-
vanten Grenzübergangsstellen, Ge-
sundheitseinrichtungen und -diensten 
und anderen relevanten Einrichtun-
gen und Behörden;
 5 ein definiertes, dokumentiertes und 
bei allen Beteiligten bekanntes und 
trainiertes Verfahren der Kommu-
nikation mit den Reisenden und mit 
den auf diese wartenden Personen 
bzw. Angehörigen; und
 5 ein definiertes, dokumentiertes und 
bei allen Beteiligten bekanntes und 
trainiertes Verfahren der Öffentlich-
keitsarbeit, z. B. Presse.

1.2 Medizinische 
Dienste einschließlich 
Diagnoseeinrichtungen

Gemäß Anlage 1 Teil B Absatz 1 Buchsta-
be a der IGV wird die Kapazität gefordert, 
jederzeit den Zugang
1. zu geeigneten medizinischen Diens-

ten einschließlich Diagnoseeinrich-
tungen, die so gelegen sind, dass eine 
sofortige Untersuchung und Versor-
gung erkrankter Reisender ermöglicht 
wird; sowie 

2. zu geeignetem Personal, geeigneter 
Ausrüstung und geeigneten Räum-
lichkeiten sicherzustellen.

Empfehlung:

1.2.1 Schlüsselinformationen
Schlüsselinformationen betreffend medi-
zinischer Dienste einschließlich Diagno-
seeinrichtungen liegen am Flughafen vor:
 5 eine Liste mit Diensten und relevan-
ten Einrichtungen, einschließlich der 
Namen der verantwortlichen An-
sprechpersonen und Schlüsselinfor-
mationen (Adresse, Telefonnummer, 
Fax, E-Mail, ggf. Entfernung vom 
Flughafen und Karte mit Wegbe-
schreibung) ist erstellt und wird erhal-
ten und aktualisiert, verteilt und re-
gelmäßig auf Richtigkeit überprüft;
 5 diese Liste ist jederzeit aktuell und zu-
gänglich für das gesamte im Ereignis-
fall beteiligte Personal.

1.2.2 Einsatz des Öffentlichen 
Gesundheitsdienstes (ÖGD) für 
infektiologische Lagen
Administrative Vorkehrungen und Ver-
einbarungen liegen vor, für
 5 die 24 Stunden am Tag/7 Tage die 
Woche (24/7) Verfügbarkeit einer 
einsatzverantwortlichen Person des 
ÖGD für infektiologische Lagen;
 5 einen Plan für Rekrutierung von aus-
gebildeten und benannten Ärzten 
und Assistenzpersonal zur zeitnahen 
Untersuchung, Befragung, medizini-
schen Versorgung und ggf. Absonde-
rung von betroffenen Personen;
 5 die fachliche Beratung des medizini-
schen Personals bzw. Entscheidung 
über das weitere Vorgehen in ange-
messener Zeit nach Alarmierung; und
 5 einen Einsatzraum für den ÖGD, aus-
gestattet mit zeitgemäßen Kommuni-
kationsmitteln.

1.2.3 Koordinierende Ansprech-
person für den ÖGD am Flughafen
Administrative Vorkehrungen und Ver-
einbarungen liegen vor, für
 5 die 24/7 Verfügbarkeit einer koordi-
nierenden Ansprechperson am Flug-
hafen mit Kenntnissen der Struktu-
ren und Abläufe des Flughafens zur 
Umsetzung der von der einsatzverant-
wortlichen Person des ÖGD (1.2.2) 
angeordneten Maßnahmen. Diese 
koordinierende Ansprechperson wird 
vom Flughafen benannt (§ 8 Absatz 9 
Satz 2 IGV-DG).

1.2.4 Medizinische Dienste am 
Flughafen

1.2.4.1 Medizinisches Personal
Administrative Vorkehrungen und Ver-
einbarungen liegen vor, für
 5 die 24/7 Verfügbarkeit eines medizi-
nischen (z. B. notärztlichen) Diens-
tes am Flughafen mit Kenntnissen der 
Strukturen und Abläufe des Flugha-
fens.
 z Mindestqualifikation: ein Arzt 
oder eine Ärztin mit notfallmedi-
zinischen und infektiologischen 
Kenntnissen, die nach Vorgaben 
der Gesundheitsbehörden für die 
Untersuchung, Befragung etc. im 
Rahmen der Umsetzung der Inter-
nationalen Gesundheitsvorschriften 
erforderlich sind.
 z Personal zur zeitnahen Untersu-
chung, Befragung, medizinischer 
Versorgung und ggf. Absonderung 
von betroffenen Personen.
 z Basiskapazität: das zuständige Ge-
sundheitsamt hat sicherzustellen, 
dass für den Notfall Ärzte und As-
sistenzpersonal für eine Untersu-
chung, Befragung etc. zur Verfü-
gung stehen.
 z Reaktionszeit: Es muss gewähr-
leistet sein, dass ein Arzt oder eine 
Ärztin mit notfallmedizinischen 
und infektiologischen Kenntnis-
sen, die im Rahmen der Umset-
zung der Internationalen Gesund-
heitsvorschriften erforderlich sind, 
schnellstmöglich, idealerweise in-
nerhalb von 15 Minuten, höchstens 
innerhalb von 30 Minuten ab Be-
nachrichtigung des medizinischen 
Dienstes durch die zuständige Stelle 
die erkrankten Personen im bzw. 
am Luftfahrzeug erreicht.

 5 Gestattungen für den vorrangig be-
rechtigten Zugang des medizinischen 
Dienstes und des ÖGD als Gefahren-
abwehrbehörde zu nicht allgemein 
zugänglichen Bereichen bzw. zu si-
cherheitsempfindlichen Bereichen im 
Einsatzfall erfolgen gemäß § 8 Abs. 1 
Satz 1 Nr. 4 des Luftsicherheitsgeset-
zes (LuftSiG) [3].
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1.2.4.2 Medizinische Bewertung
a. Medizinische Bewertung im bzw. am 

Luftfahrzeug
Administrative Vorkehrungen und Ver-
einbarungen liegen vor, für
 5 die Sicherstellung des uneinge-
schränkten Zugangs zu Luftfahrzeu-
gen durch den medizinischen Dienst 
und den ÖGD;
 5 definierte Position des Luftfahrzeuges;
 5 Gewährleistung einer Zutrittsbe-
schränkung zum Flugzeug für nicht 
autorisierte Personen;
 5 Gewährleistung der Ver- bzw. ggf. 
Entsorgung der Bordsysteme (u. a. 
Klima, Trinkwasser, Abwasser, Ener-
gie);
 5 Gewährleistung der Zufahrt zu Luft-
fahrzeugen für Fahrzeuge des Ret-
tungsdienstes und der Feuerwehr, für 
Busse etc.

b. Medizinische Bewertung im Flugha-
fenbereich

Administrative Vorkehrungen und Ver-
einbarungen liegen vor, für
 5 Medical Assessment Center (MAC)/
Befragungszentrum;
 z geeignete Räumlichkeiten zur Be-
fragung, Untersuchung und Ver-
sorgung von verdächtigen oder be-
troffenen Reisenden im Hinblick 
auf das mögliche Bestehen einer 
übertragbaren Erkrankung oder ei-
nes Ansteckungsverdachts (s. auch 
§ 8 Absatz 5 Satz 1 Nummer 1 IGV-
DG);
 z Funktionsräume mit hygienege-
rechter Ausrüstung zur körperli-
chen Untersuchung und Notfall-
versorgung in Abstimmung mit der 
zuständigen Gesundheitsbehörde;
 z Verfügbarkeit < 1,5 Stunden nach 
Entscheidung zur Öffnung des 
MAC/Befragungszentrums;
 z Kommunikationsinfrastruktur mit 
Ausstattung mit zeitgemäßen Kom-
munikationsmitteln (u. a. PC-, Te-
lefon-, Fax-, Internet-, Mobilfunk-, 
Druckeranschlüsse und geeignete 
Software und Endgeräte);
 z ausreichend großer Wartebereich 
mit Zutrittsbeschränkung für nicht 
autorisierte Personen ist gewähr-
leistet;

 z Möglichkeiten für lageabhängig vo-
rübergehende Absonderung;
 z Zufahrtsmöglichkeit Rettungswa-
gen, Busse, Absonderungstransport;
 z Abtransport von betroffenen Perso-
nen unter gesicherten Bedingungen 
(Infektionsschutz).

c. Räumlichkeiten zur Lagerung medizi-
nischer Ausrüstung

Administrative Vorkehrungen und Ver-
einbarungen liegen vor, für
 5 Geeignete Räumlichkeiten zur Lage-
rung der erforderlichen Ausrüstung 
(s. auch § 8 Absatz 5 Satz 1 Nummer 1 
IGV-DG).

1.2.4.3 Ausrüstung
Administrative Vorkehrungen und Ver-
einbarungen liegen vor, für
 5 persönliche Schutzausrüstung und 
Hilfsmittel zur Reaktion auf ein Ge-
sundheitsrisiko;
 5 lageabhängige Verfügbarkeit von me-
dizinisch-technischer Ausrüstung zur 
Untersuchung, Erstversorgung bzw. 
Therapie und Prophylaxe (Prä- und 
Postexposition, Mund-Nasen-Schutz), 
Probenentnahme und zum Proben-
transport;
 5 Verpackungsmaterial zum Transport 
von Untersuchungsmaterial bzw. Pro-
ben in geeignete Diagnoseeinrichtun-
gen bzw. Labore gemäß den rechtli-
chen Bestimmungen.

1.2.5 Medizinische Dienste 
außerhalb des Flughafens

1.2.5.1 Medizinische Versorgung
Administrative Vorkehrungen und Ver-
einbarungen liegen vor, für
 5 24/7 gesicherte Aufnahme in geeig-
nete medizinische Einrichtungen, ggf. 
Sonderisolierstation zur sofortigen 
Untersuchung und Versorgung er-
krankter Personen.

1.3 Transport erkrankter Personen

Gemäß Anlage 1 Teil B Absatz 1 Buchsta-
be b der IGV wird die Kapazität gefordert, 
jederzeit den Zugang zu Ausrüstung und 
Personal für den Transport erkrankter 
Reisender zu geeigneten medizinischen 
Einrichtungen sicherzustellen.

Empfehlung:

1.3.1 Personal
Administrative Vorkehrungen und Ver-
einbarungen liegen vor, für
 5 24/7 Zugang zu ausgebildetem und 
benanntem Personal zur Sicherstel-
lung eines angemessenen Transportes 
erkrankter Personen in geeignete me-
dizinische Einrichtungen.

1.3.2 Ausrüstung
Administrative Vorkehrungen und Ver-
einbarungen liegen vor, für
 5 Vorhaltung der erforderlichen per-
sönlichen Schutzausrüstung;
 5 24/7 Zugang zu Fahrzeugen für den 
sicheren und hygienischen Transport 
erkrankter Personen zu geeigneten 
medizinischen Einrichtungen.

1.4 Gewährleistung einer sicheren 
Umgebung für Personen am 
Flughafen

Gemäß Anlage 1 Teil B Absatz 1 Buchsta-
be d der IGV wird die Kapazität gefordert, 
jederzeit je nach Bedarf durch Überprü-
fungsprogramme eine sichere Umgebung 
für Reisende zu gewährleisten, die Ein-
richtungen von Grenzübergangsstellen 
nutzen, darunter die Trinkwasserversor-
gung, Speiseräume, Einrichtungen der 
Bordverpflegung, öffentliche Waschräu-
me, geeignete Entsorgungseinrichtungen 
für feste und flüssige Abfälle und andere 
potenzielle Risikobereiche.

Empfehlung:
Administrative Vorkehrungen und Ver-
einbarungen liegen vor, zur Sicherstel-
lung von
 5 jederzeit nicht-medizinischer Betreu-
ung und Versorgung der betroffenen 
Personen (s. § 8 Absatz 5 Satz 1 Num-
mer 3 IGV-DG);
 5 allgemeinen Hilfeleistungen bzw. Un-
terstützung der betroffenen Personen 
und auf diese wartender Personen 
und Angehörige (u. a. Information, 
Hilfe bei der Weiterreise, Umbuchun-
gen, Benachrichtigung von Angehöri-
gen, Zugang zu Telekommunikation).
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1.4.1 Personal
Administrative Vorkehrungen und Ver-
einbarungen liegen vor, für
 5 Zugang zu ausgebildetem und be-
nanntem Personal für die Durchfüh-
rung von Überprüfungsprogrammen 
(s. [4] Seite 20 ff.).

1.4.2 Ausrüstung
Administrative Vorkehrungen und Ver-
einbarungen liegen vor, für
 5 Vorhaltung der erforderlichen per-
sönlichen Schutzausrüstung auch für 
nicht medizinisches Personal;
 5 Zugang zu erforderlicher Ausrüstung, 
welche die Einhaltung der allgemein 
anerkannten Regeln der Technik und 
der rechtlichen Bestimmungen ge-
währleistet (u. a. Hygiene, Trinkwas-
ser, Abwasser, Abfallbeseitigung).

1.4.3 Trinkwasserversorgung
 5 Definiertes, dokumentiertes und bei 
allen Beteiligten bekanntes und trai-
niertes Verfahren der Bereitstellung 
von Trinkwasser, gemäß den rechtli-
chen Bestimmungen und den allge-
mein anerkannten Regeln der Tech-
nik.

1.4.4 Speiseräume bzw. 
Einrichtungen der Bordverpflegung
 5 Definiertes, dokumentiertes und bei 
allen Beteiligten bekanntes und trai-
niertes Verfahren zur Gewährleistung 
einer sicheren Umgebung in Spei-
seräumen bzw. Einrichtungen der 
Bordverpflegung, gemäß den recht-
lichen Bestimmungen und den aner-
kannten Regeln der Technik.

1.4.5 Öffentliche Waschräume
 5 Definiertes, dokumentiertes und bei 
allen Beteiligten bekanntes und trai-
niertes Verfahren zur Gewährleistung 
einer sicheren Umgebung in öffent-
lichen Waschräumen, gemäß den 
rechtlichen Bestimmungen und den 
anerkannten Regeln der Technik.

1.4.6 Entsorgung von festen und 
flüssigen Abfällen
 5 Definiertes, dokumentiertes und bei 
allen Beteiligten bekanntes und trai-
niertes Verfahren der Behandlung 
und Entsorgung von festen und flüs-

sigen Abfällen, insbesondere im Hin-
blick auf Abfälle, welche biologische 
Gefahren für die Gesundheit darstel-
len, gemäß den rechtlichen Bestim-
mungen und den allgemein aner-
kannten Regeln der Technik.

1.4.7 Leichen
 5 Definiertes, dokumentiertes und bei 
allen Beteiligten bekanntes und trai-
niertes Verfahren des Umgangs mit 
Leichen und Leichenteilen, gemäß 
den rechtlichen Bestimmungen und 
den allgemein anerkannten Regeln 
der Technik.

1.4.8 Tierkadaver
 5 Definiertes, dokumentiertes und bei 
allen Beteiligten bekanntes und trai-
niertes Verfahren des Umgangs mit 
verstorbenen Tieren, gemäß den recht-
lichen Bestimmungen und den allge-
mein anerkannten Regeln der Technik.

1.5 Überprüfung von 
Beförderungsmitteln

Gemäß Anlage 1 Teil B Absatz 1 Buch-
stabe c der IGV wird die Kapazität gefor-
dert, jederzeit ausgebildetes Personal für 
die Überprüfung von Beförderungsmit-
teln bereitzustellen.

Empfehlung:

1.5.1 Personal
Administrative Vorkehrungen und Ver-
einbarungen liegen vor, für
 5 24/7 Zugang zu ausgebildetem und 
benanntem Personal für die Überprü-
fung von Beförderungsmitteln (i. d. R. 
Luftfahrzeug) z. B. auf Kontamination 
(Qualifikationen s. [4] Seite 18/19).

1.5.2 Ausrüstung
Administrative Vorkehrungen und Ver-
einbarungen liegen vor, für
 5 Vorhaltung der erforderlichen per-
sönlichen Schutzausrüstung;
 5 Zugang zu erforderlicher Ausrüstung 
für die Überprüfung von Beförde-
rungsmitteln.

1.6 Kontrolle von Vektoren und 
Reservoiren

Gemäß Anlage 1 Teil B Absatz 1 Buchsta-
be e der IGV wird die Kapazität gefordert, 
jederzeit soweit durchführbar ein Pro-
gramm und ausgebildetes Personal für die 
Bekämpfung von Vektoren und Reservoi-
ren in und in der Nähe von Grenzüber-
gangsstellen bereitzustellen.

Empfehlung:
(s. auch § 8 Abs. 5 Satz 1 Nummer 6 IGV-
DG):

1.6.1 Personal
Administrative Vorkehrungen und Ver-
einbarungen liegen vor, für
 5 24/7 Zugang zu ausgebildetem und 
qualifiziertem Personal zur Bekämp-
fung von Vektoren und Reservoiren.

1.6.2 Ausrüstung
Administrative Vorkehrungen und Ver-
einbarungen liegen vor, für
 5 Vorhaltung der erforderlichen per-
sönlichen Schutzausrüstung;
 5 Zugang zu erforderlicher Ausrüstung 
für die Kontrolle von Vektoren und 
Reservoiren;
 5 regelmäßige Kontrolle der Ausrüs-
tung (u. a. Haltbarkeit, Bestand).

1.6.3 Maßnahmen
Administrative Vorkehrungen und Ver-
einbarungen liegen vor, für
 5 periodische Maßnahmen zur Präven-
tion bzw. Bekämpfung von Vektoren 
und Erregerreservoiren in Gebäuden 
und auf dem Flughafenareal in Ab-
hängigkeit von der epidemiologischen 
Situation;
 5 Inspektionen von Luftfahrzeugen, 
Gepäck, Fracht, Containern, Gütern, 
Post etc. in Abhängigkeit von der epi-
demiologischen Situation.

1.7 Durchführung empfohlener 
Maßnahmen

Bezug: Anlage 1 Teil B Absatz 2 Buchsta-
be e der IGV, wie unten (s. Ziffer 2.3) zi-
tiert

Hinweis: gemäß IGV wird diese Kern-
kapazität für einen möglichen GNIT vor-
gesehen. Aus fachlicher Sicht handelt es 
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sich um eine Kernkapazität, die „jeder-
zeit“ verfügbar sein sollte, und wird dem-
entsprechend an dieser Stelle beschrieben:

Empfehlung:
(s.  auch § 8 Absatz  5 Satz  1 Nummer  5 
IGV-DG):

Auf Anordnung der zuständigen Ge-
sundheitsbehörde führt der jeweilige 
Pflichtige (Luftverkehrsgesellschaft, Flug-
hafenbetreiber oder wie zutreffend) ggf. 
eine Desinsektion, Entrattung, Desinfek-
tion, Dekontamination oder sonstige er-
forderliche Behandlung, gemäß den recht-
lichen Bestimmungen und den allgemein 
anerkannten Regeln der Technik, durch.

1.7.1 Personal
Administrative Vorkehrungen und Ver-
einbarungen liegen vor, für
 5 Zugang zu ausgebildetem und qua-
lifiziertem Personal zur angemesse-
nen und zeitnahen Durchführung 
von empfohlenen Maßnahmen (Rei-
nigung, Desinsektion, Entrattung, 
Desinfektion, Dekontamination oder 
sonstige erforderliche Behandlung), 
in Abstimmung mit den Gesundheits-
behörden;
 5 Durchführung von Bekämpfungs-
maßnahmen:
 z in Luftfahrzeugen,
 z in Fahrzeugen,
 z in Aufenthalts- und Untersu-
chungsräumen,
 z im Medical Assessment Center,
 z an Gepäck, Fracht, Containern, 
Beförderungsmitteln, Gütern oder 
Postpaketen,
 z am Flughafen und in einem Um-
kreis von mindestens 400 Metern.

1.7.2 Räumlichkeiten
Administrative Vorkehrungen und Ver-
einbarungen liegen vor, für
 5 Bestimmung eines räumlichen Be-
reichs zur sicheren Aufbewahrung, 
Dekontamination oder Vernichtung 
von Gegenständen in Abstimmung 
mit der zuständigen Gesundheitsbe-
hörde.

1.7.3 Ausrüstung
Administrative Vorkehrungen und Ver-
einbarungen liegen vor, für

 5 Infrastruktur, Ausrüstung und Che-
mikalien zur Durchführung von emp-
fohlenen Maßnahmen (Verfügbar-
keit von Hilfsmitteln zur Reinigung, 
Desinfektion, Entseuchung, Desin-
sektion, Entrattung und sonstigen 
erforderlichen Behandlungen) auf 
Anordnung der zuständigen Behörde 
unter Berücksichtigung von Anlage 4 
Abschnitt B Absatz 1 der IGV (u. a. 
Vermeidung von Schäden an Beförde-
rungsmitteln und Gütern)
 z in Luftfahrzeugen,
 z in Fahrzeugen,
 z in Aufenthalts- und Untersu-
chungsräumen,
 z im Medical Assessment Center,
 z an Gepäck, Fracht, Containern, 
Beförderungsmitteln, Gütern oder 
Postpaketen,
 z am Flughafen und in einem Um-
kreis von mindestens 400 Metern.

1.8 Untersuchung und Versorgung 
betroffener Tiere

Bezug: Anlage 1 Teil B Absatz 2 Buchsta-
be b der IGV, wie unten (s. Ziffer 2.2) zi-
tiert.

Hinweis: gemäß IGV wird diese Kern-
kapazität für einen möglichen GNIT vor-
gesehen. Aus fachlicher Sicht handelt es 
sich um eine Kernkapazität, die „jeder-
zeit“ verfügbar sein sollte, und wird dem-
entsprechend an dieser Stelle beschrieben:

Empfehlung:

1.8.1 Personal
Administrative Vorkehrungen und Ver-
einbarungen liegen vor, für
 5 24/7 Erreichbarkeit der zuständigen 
Veterinärbehörde;
 5 fachliche Beratung bzw. Entscheidung 
der Veterinärbehörde über weiteres 
Vorgehen.

1.8.2 Räumlichkeiten
Administrative Vorkehrungen und Ver-
einbarungen liegen vor, für
 5 Zugang zu bzw. Bereitstellung eines 
Absonderungs- bzw. Untersuchungs-
raums für erkrankte Tiere;
 5 Zugang zu einer tiermedizinischen 
Einrichtung (i. d. R. Tierklinik);

 5 definiertes, dokumentiertes Verfahren 
der Kommunikation mit den veteri-
när-medizinischen Kompetenzzent-
ren, der Zuweisung, des Transportes 
und Übergabe der erkrankten Tiere.

1.9 Notfallplan bzw. 
Standardarbeitsanweisungen

Bezug: Anlage 1 Teil B Absatz 2 Buchsta-
be a der IGV, wie unten (s. Ziffer 2.1) zi-
tiert.

Hinweis: gemäß IGV wird diese Kern-
kapazität für einen möglichen GNIT vor-
gesehen. Aus fachlicher Sicht handelt es 
sich um eine Kernkapazität, die „jeder-
zeit“ verfügbar sein sollte. Dementspre-
chend wird sie an dieser Stelle beschrie-
ben:

Empfehlung:
(s.  auch § 8 Abs.  5 Satz  4 und Absatz  9 
IGV-DG):

Notfallplan bzw. Standardarbeitsan-
weisungen – in Abstimmung mit den zu-
ständigen Gesundheitsbehörden – liegen 
vor:
 5 definiertes, dokumentiertes und bei 
allen Beteiligten bekanntes und trai-
niertes Verfahren zur Identifikation 
von ansteckungsverdächtigen oder 
erkrankten Personen, ihrer medizini-
schen, sozialen, organisatorischen Be-
treuung und Dokumentation;
 5 definiertes, dokumentiertes und bei 
allen Beteiligten bekanntes und trai-
niertes Verfahren hinsichtlich des 
bevorrechtigten Zutritts des medizi-
nischen bzw. veterinärmedizinischen 
Personals (insbesondere der Gesund-
heitsbehörden) zu sicherheitsbe-
schränkten Bereichen des Flughafens.  
Es wird der zuständigen Luftauf-
sichtsbehörde empfohlen, unter Be-
rücksichtigung der rechtlichen Be-
stimmungen, den regelmäßig am 
Flughafen eingesetzten Mitarbeitern 
des öffentlichen Gesundheitsdienstes 
und deren mitgeführten Fahrzeugen 
bevorrechtigten Zugang in die sicher-
heitsrelevanten Bereiche des Flugha-
fens zu ermöglichen (Gestattung im 
Einsatzfall);
 5 Notfallplan, der in die Gesamtnotfall-
planung des Flughafen gemäß Regeln 
der ICAO integriert ist;
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 5 Notfallplanung, die periodisch evalu-
iert wird (Notfallteilübung im Kon-
text ICAO Anhang 14, Kapital 9, z. B. 
Table top exercise; EU Verordnung 
139/2014, Anhang IV, Teilabschnitt A 
„Flugplatz Notfallplanung“ [5]);
 5 Notfallplanung, die gemäß den aktu-
ellen Erkenntnissen zu gesundheitli-
chen und rechtlichen Fragen in Ab-
stimmung mit den Gesundheits- und 
Aufsichtsbehörden fortentwickelt 
wird.

2 Kernkapazitäten für die 
Reaktion auf Ereignisse, die 
eine gesundheitliche Notlage 
internationaler Tragweite (GNIT) 
darstellen können

Die Kernkapazitäten, die „für die Reakti-
on auf Ereignisse, die eine gesundheitli-
che Notlage von internationaler Tragweite 
darstellen können“ gefordert sind, sind in 
Anlage 1 Teil B Absatz 2 der IGV genannt. 
Es handelt sich hierbei um Kernkapazitä-
ten, die im Falle des Auftretens gesund-
heitlicher Notlagen vorhanden sein sollen 
bzw. aktiviert werden können.

2.1 Reaktion auf Ereignisse, die 
GNIT darstellen können

Gemäß Anlage 1 Teil B Absatz 2 Buchsta-
be a der IGV wird die Kapazität gefordert, 
für die Reaktion auf mögliche GNIT-Er-
eignisse eine angemessene Reaktion auf 
gesundheitliche Notlagen zu ermögli-
chen, indem ein Notfallplan für gesund-
heitliche Notlagen entwickelt und fortge-
führt wird, einschließlich der Benennung 
eines Koordinators und von Anlaufstellen 
für relevante Grenzübergangsstellen, Ge-
sundheitseinrichtungen und -dienste und 
andere Einrichtungen und Dienste.

Empfehlung:

2.1.1 Kommunikation
Administrative Vorkehrungen und Ver-
einbarungen liegen vor, für ein definier-
tes, dokumentiertes und bei allen Betei-
ligten bekanntes und trainiertes Verfahren 
zur Information von Reisenden:
 5 lageabhängige Erstellung von mehr-
sprachigen Informationsblättern und 

Plakaten in Abstimmung mit den zu-
ständigen Behörden;
 5 Bereitstellung der lageabhängigen In-
formation;
 5 eventuell Nutzung von Bildschirmen, 
Informationsflächen, Ständern für In-
formationsblätter.

2.1.2 Notfallplan bzw. 
Standardarbeitsanweisungen
Notfallplan bzw. Standardarbeitsanwei-
sungen – in Abstimmung mit den zustän-
digen Gesundheitsbehörden – liegen vor, 
für (siehe auch Punkt 1.9):
 5 Mögliche medizinische Ein- und Aus-
reisekontrollen von Flugpassagieren.

2.2 Untersuchung und Versorgung

Gemäß Anlage 1 Teil B Absatz 2 Buchsta-
be b, c und d der IGV wird die Kapazität 
gefordert, für die Reaktion auf mögliche 
GNIT-Ereignisse:
 5 Buchstabe b: die Untersuchung und 
Versorgung von betroffenen Rei-
senden oder Tieren sicherzustellen, 
indem Vereinbarungen mit medi-
zinischen und tiermedizinischen Ein-
richtungen vor Ort über ihre Abson-
derung, ihre Behandlung sowie über 
etwa erforderliche andere unterstüt-
zende Leistungen getroffen werden;
 5 Buchstabe c: geeignete, von anderen 
Reisenden getrennte Räumlichkeiten 
für die Befragung verdächtiger oder 
betroffener Personen bereitzustellen;
 5 Buchstabe d: für die Untersuchung 
und nötigenfalls für die Quarantä-
ne verdächtiger Reisender zu sorgen, 
vorzugsweise in von der Grenzüber-
gangsstelle entfernt gelegenen Ein-
richtungen.

Empfehlung:

2.2.1 Medizinische Dienste am 
Flughafen

2.2.1.1 Medizinisches Personal
Administrative Vorkehrungen und Ver-
einbarungen liegen vor, für
 5 Lageabhängige Anpassung der An-
zahl des eingesetzten Personals.

2.2.1.2 Medical Assessment Center 
(MAC)
Bezug: Anlage 1 Teil B Absatz 2 Buchsta-
be b der IGV, wie oben (s. Ziffer 2.2) zitiert
Administrative Vorkehrungen und Ver-
einbarungen liegen vor, für (siehe auch 
Punkt 1.2.4.2 c.)
 5 24/7 Verfügbarkeit,
 5 lageabhängige Anpassung der persön-
lichen Schutzausrüstung.

2.2.1.3 Quarantäneeinrichtung
Administrative Vorkehrungen und Ver-
einbarung liegen vor, für
 5 jederzeitigen Zugang zu qualifizier-
tem Personal, das in der Quarantäne-
einrichtung eingesetzt werden kann 
und qualifiziert ist, Krankheitssym-
ptome zu erkennen, sowie mit ers-
ten Kontrollmaßnahmen bei anste-
ckungsgefährdeten Personen vertraut 
ist;
 5 eine von der jeweiligen epidemiologi-
schen Lage abhängige Bereitstellung 
einer Quarantäneeinrichtung für an-
steckungsverdächtige Personen in an-
gemessener Zeit;
 z Dauer, für welche die Quarantäne-
einrichtung zur Verfügung steht, ist 
situationsabhängig;
 z geografische Lage: vorzugsweise au-
ßerhalb des Flughafens;

 5 Definiertes, dokumentiertes Verfah-
ren der Kommunikation mit den Be-
treibern der Quarantäneeinrichtung, 
der Zuweisung, des Transportes und 
Übergabe der Personen.

2.3 Durchführung empfohlener 
Maßnahmen

Gemäß Anlage 1 Teil B Absatz 2 Buchsta-
be e der IGV wird die Kapazität gefordert, 
für die Reaktion auf mögliche GNIT-Er-
eignisse empfohlene Maßnahmen zur 
Befreiung von Insekten, zur Entrattung, 
zur Desinfektion, zur Entseuchung oder 
zur sonstigen Behandlung von Gepäck, 
Fracht, Containern, Beförderungsmit-
teln, Gütern oder Postpaketen anzuwen-
den, ggf. auch an Orten, die eigens für die-
sen Zweck bestimmt und ausgerüstet sind.

Empfehlung:
Administrative Vorkehrungen und Ver-
einbarungen liegen vor, für
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 5 Lageabhängige Anpassung der 
empfohlenen Maßnahmen (siehe 
Punkt 1.7).

2.4 Medizinische Ein- und 
Ausreisekontrolle

Gemäß Anlage 1 B. Absatz 2 Buchstabe f 
der IGV wird die Kapazität gefordert, für 
die Reaktion auf mögliche GNIT-Ereig-
nisse Ein- oder Ausreisekontrollen für 
ankommende und abreisende Personen 
durchzuführen.

Empfehlung:
Die Effektivität von medizinischen Ein-
reisekontrolluntersuchungen hat sich bei 
Ausbrüchen in der Vergangenheit nicht 
zeigen lassen (s.  [6]). Dies muss bei ei-
ner möglichen Umsetzung berücksichtigt 
werden. Die medizinische Einreisekont-
rolle umfasst aber auch Informationsma-
nagement, etc.

2.4.1 Personal
Administrative Vorkehrungen und Ver-
einbarungen liegen vor, für
 5 jederzeitigen Zugang zu benanntem 
Personal am Flughafen, das Schlüssel-
entscheidungen zur Umsetzung von 
Anordnungen der zuständigen Behör-
de trifft, koordiniert, implementiert 
und ggf. durchführt.

2.4.2 Organisatorische Abwicklung
Administrative Vorkehrungen und Ver-
einbarungen liegen vor, für
 5 geeignetes Informationsmanagement 
des ÖGD (aktiv oder passiv) bei ein- 
bzw. ausreisenden Passagieren über 
eine infektionsepidemiologische Lage 
im Inland bzw. am Reiseziel und not-
wendige Infektionsschutzmaßnahmen;
 5 organisatorische Abwicklung von me-
dizinischen Ein- und Ausreisekont-
rollen;
 5 lageabhängiges, definiertes, doku-
mentiertes und bei allen Beteiligten 
bekanntes und trainiertes Verfahren 
der medizinischen Ein- und Ausreise-
kontrolle.

3 Kontaktpersonen-Ermittlung

Gemäß Artikel 18 Absatz 1 der IGV kann 
die WHO Empfehlungen an die Vertrags-
staaten hinsichtlich der Ermittlung von 
Kontakten verdächtiger oder betroffener 
Personen geben.

Empfehlung:
(s. auch § 12 IGV-DG):
Administrative Vorkehrungen und Ver-
einbarungen liegen vor, für
 5 die zeitnahe Übermittlung der Pas-
sagierlisten durch die Fluggesell-
schaften an das zuständige Gesund-
heitsamt gemäß den rechtlichen 
Bestimmungen,
 5 die Verteilung von Aussteigekarten 
(Passenger Locator Form, PLF), ggf. 
auf Anordnung des Gesundheitsam-
tes, ist gemäß § 12 Absatz 2 IGV-DG 
Aufgabe des Luftfahrtunternehmens. 
Formulare für Aussteigekarten sind 
beim Flughafenbetreiber vorzuhalten 
(zumindest elektronisch). Die Aus-
steigekarte soll dem Muster (deutsch/
englisch) in Anlage 1 IGV-DG ent-
sprechen [2, 7, 8]. Definiertes, doku-
mentiertes und bei allen Beteiligten 
bekanntes und trainiertes Verfahren 
der Kontaktpersonen-Ermittlung;
 5 benanntes, qualifiziertes Personal zur 
Bearbeitung, Digitalisierung, Ermitt-
lung und Kontaktaufnahme.
 5 Hinweis: Das Gesundheitsamt darf 
die gemäß dem Infektionsschutzge-
setz (IfSG) erhobenen personenbezo-
genen Daten nur für seine Aufgaben 
nach dem IfSG nutzen und ist inso-
weit für die Einhaltung des Daten-
schutzes verantwortlich [9].

4 Ausbildung und 
Inübunghaltung

Empfehlung:
Administrative Vorkehrungen und Ver-
einbarungen liegen vor, für
 5 Ausbildungs- und Fortbildungspro-
gramm für alle Einsatzbeteiligten;
 5 Vertrautheit aller benannten Personen 
mit ihrem Einsatzbereich, den Verfah-
rensweisen, Dokumentationspflich-
ten und Vorschriften, die im Rahmen 
praktischer Übungen nachgewiesen 

ist (z. B. Impfvorsorge bzw. Prä- bzw. 
Postexpositionsprophylaxe);
 5 Geübtheit des Personals in der Benut-
zung von persönlicher Schutzausrüs-
tung;
 5 definiertes, dokumentiertes und bei 
allen Beteiligten bekanntes und trai-
niertes Verfahren der Inspektion, 
Identifikation und Überwachung 
möglicher Gefährdungsquellen (u. a. 
Flughafengelände, Gebäude, Luftfahr-
zeuge, Gepäck, Fracht, Container);
 5 definiertes, dokumentiertes und bei 
allen Beteiligten bekanntes und trai-
niertes Verfahren der Bekämpfung 
möglicher Infektionsquellen, Erreger-
reservoire und Vektoren.

5 Erfahrungsaustausch 
und Fortentwicklung der 
Kernkapazitäten

Ein regelmäßiger Erfahrungsaustausch 
und eine kontinuierliche Fortentwicklung 
der Kernkapazitäten, die jederzeit verfüg-
bar sein müssen bzw. der Kernkapazitä-
ten, welche zur Reaktion auf mögliche 
gesundheitliche Notlagen internationaler 
Tragweite an Grenzübergangsstellen vor-
handen sein sollen, sind sinnvoll.
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